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Krank im Urlaub, was tun? 

                                       Kontakt:     info@brbildung.de             Tel.:  0171 888 2423 
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 Urlaub muss nachgeholt werden 
 Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) vom ersten Tag der AU bescheinigen lassen 
 Arbeitgeber umgehend informieren 
 Auf Nachfrage Urlaubsaufenthaltsort bekannt geben 
 Ausländischen Medizinern ggf. den Unterschied zwischen Arbeitsunfähigkeitsattest und 

Krankenbescheinigung erklären  
 Urlaub verlängert sich nicht automatisch nach Krankheit, sondern muss neu beantragt werden 
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